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Flurneuordnung Kappersberg 

Markt Markt Erlbach, Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

 

 

Gz. ALE-MFR-B2-7578-13-1-13 

Flurbereinigungsbeschluss 

Anlage 

1 Gebietskarte M = 1 : 5000 

A Entscheidender Teil 

1. Anordnung der Waldneuordnung 

Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und 

Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der 

Landentwicklung wird nach §§ 86 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 des Flurbereinigungs-

gesetzes -FlurbG- das Verfahren Kappersberg (Flurneuordnung Kappers-

berg) angeordnet. 

Die Anordnung gilt für das vom Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 

festgestellte Verfahrensgebiet (Flurbereinigungsgebiet). 

Die Begrenzung des Verfahrensgebietes ist in der anliegenden Gebietskarte, 

die Bestandteil des entscheidenden Teils dieses Beschlusses ist, flurstücks-

genau dargestellt. 

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke sowie 

die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sind Teilnehmer 

am Verfahren. Die Teilnehmer bilden die Teilnehmergemeinschaft. Die Teil-

nehmergemeinschaft entsteht mit diesem Flurbereinigungsbeschluss und ist 

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG), die den Namen Teil-

nehmergemeinschaft Kappersberg führt und ihren Sitz in Kappersberg, Markt 

Markt Erlbach hat. Sie steht unter der Aufsicht des Amtes für Ländliche Ent-

wicklung Mittelfranken. 
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2. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- 

wird die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses angeordnet mit der 

Folge, dass Widerspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wir-

kung haben. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem ersten 

Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 

Philipp-Zorn-Straße 37, 91522 Ansbach 

(Postanschrift: Postfach 619, 91511 Ansbach) 

eingelegt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-

nisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Ein-

legung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 

entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

 

B Hinweise 

1. Offenlegung des Flurbereinigungsbeschlusses 

Dieser Flurbereinigungsbeschluss wird im Markt Markt Erlbach und in den an-

grenzenden Gemeinden Dietersheim und Trautskirchen, den Städten Bad 

Windsheim und Neustadt a.d.Aisch sowie in den Märkten Ipsheim, Emskir-

chen, Neuhof a.d.Zenn und Wilhermsdorf öffentlich bekannt gemacht (§§ 6 

Abs. 2, 110 FlurbG, Art. 26 Abs. 2 und Art. 27 Abs. 2 GO). 

Der Flurbereinigungsbeschluss (mit der Gebietskarte) liegt nach dem ersten 

Tag der öffentlichen Bekanntmachung einen Monat in den o.g. Kommunen 

zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus (§§ 6 Abs. 3, 115 Abs. 1 FlurbG). 
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Der Flurbereinigungsbeschluss und die Darstellung des Ver-

fahrensgebietes können innerhalb von vier Monaten nach 

dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung auch 

auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 

Mittelfranken auf der Seite Projekte in Mittelfranken unter 

 

„Öffentliche Bekanntmachungen in Flurneuordnungen und 

Dorferneuerungen“ eingesehen werden.  

(https://www.ale-mittelfranken.bayern.de/137283/index.php) 

 

2. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 

am Verfahren Kappersberg berechtigen, sind innerhalb von drei Monaten 

nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung beim Amt für Ländli-

che Entwicklung Mittelfranken anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 

kann das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten las-

sen (§ 14 FlurbG). 

3. Aufforderung zur Grundbuchberichtigung 

Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Grundstücken im Verfahrens-

gebiet erholt das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken aus dem 

Grundbuch. Um Nachteile zu vermeiden, wird dringend empfohlen, die Eintra-

gungen im Grundbuch zu überprüfen und erforderliche Berichtigungen zu be-

antragen. Dazu genügt es in der Regel, den Grundbuchämtern die entspre-

chenden Urkunden wie Erbschein, Erbvertrag, Testament, Zuschlagsbe-

schluss oder Enteignungsbeschluss vorzulegen. 

Grundbucheinsicht und -auskünfte sind gebührenfrei. Für die Berichtigung 

des Grundbuchs sind in bestimmten Fällen gebührenrechtliche Vergünstigun-

gen vorgesehen. 

4. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums 

4.1. Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit 

des Flurbereinigungsplans gelten folgende Einschränkungen: 

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des 

Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken nur Änderungen vor-

genommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb 

gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG). 

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen, Kies-, 

Sand- oder Lehmgruben u. ä. Anlagen dürfen nur mit Zustimmung 
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des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken errichtet, herge-

stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 

Nr. 2 FlurbG). 

 Sind entgegen den Bestimmungen nach a) und b) Änderungen vorge-

nommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können 

diese im Verfahren unberücksichtigt bleiben. Das Amt für Ländliche 

Entwicklung Mittelfranken kann den früheren Zustand auf Kosten des 

betreffenden Beteiligten wieder herstellen lassen, wenn dies der Flur-

bereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG). 

c) Obstbäume, Beerensträucher, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, He-

cken, Feld– und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit 

landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung des 

Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken beseitigt werden 

(§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). 

 Bei Verstößen gegen diese Vorschrift muss das Amt für Ländliche Ent-

wicklung Mittelfranken Ersatzpflanzungen auf Kosten des Veranlassers 

vornehmen lassen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 

4.2. Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Ausführungsanord-

nung bedürfen Holzeinschläge in Waldgrundstücken, die den Rahmen 

einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustimmung 

des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken. Diese wird nur im 

Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt (§ 85 Nr. 5 FlurbG, 

Art. 16 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes     

-AGFlurbG-). Das gleiche Verfahren gilt für die Erstaufforstung von Flä-

chen, die aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschieden sind 

oder ausscheiden sollen. 

Sind Holzeinschläge ohne Zustimmung vorgenommen worden, kann 

das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken anordnen, dass die 

abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstauf-

sichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand gebracht wird (§ 85 

Nr. 6 FlurbG). 

4.3. Wer den Vorschriften des § 34 Abs. 1 Nrn. 2, 3 oder des § 85 Nr. 5 

FlurbG (vgl. Nrn. 4.1. b, c und 4.2.) zuwiderhandelt, handelt nach § 154 

Abs. 1 FlurbG ordnungswidrig. Ordnungswidrigkeiten können mit einer 

Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden. Im Übrigen gelten 

die Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG -. 
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5. Weitergehende Informationen 

Weitergehende Informationen zur Ländlichen Entwicklung sind im Internet un-

ter https://www.landentwicklung.bayern.de abrufbar. 

Informationspflichten nach Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken erhebt zur Erfüllung der dem 

Amt nach dem FlurbG zugewiesenen öffentlichen Aufgaben in der Flurneu-

ordnung Kappersberg Daten der Grundeigentümer bei den zuständigen 

Grundbuchämtern und Ämtern für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. 

Verantwortlich für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist das 

Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Philipp-Zorn-Straße 37, 91522 

Ansbach, (Postanschrift: Postfach 619, 91511 Ansbach), 0981 591-0, post-

stelle@ale-mfr.bayern.de. 

Weitere Informationen über die Verarbeitung dieser Daten und die diesbezüg-

lichen Rechte der betroffenen Personen können der Internetseite  

https://www.landentwicklung.bayern.de//mittelfranken/, Rubrik „Datenschutz“, 

„Weitere Informationen“, entnommen werden. Alternativ können die betroffe-

nen Personen auch Informationen beim behördlichen Datenschutzbeauftrag-

ten (Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Philipp-Zorn-Straße 37, 

91522 Ansbach, 0981 591-0, datenschutz@ale-mfr.bayern.de) erhalten. 

 

C Begründung 

Auf Antrag der Waldgenossenschaft Kappersberg zur Einleitung einer Wald-

neuordnung hat das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken ein Ziel- und 

Maßnahmenkonzept erstellt. 

Dabei wurde festgestellt, dass im Verfahrensgebiet der gemeinschaftliche 

Grundbesitz die ordnungsgemäße Bewirtschaftung erheblich erschwert. 

Diese Nachteile für die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- 

bzw. Forstwirtschaft, die allgemeine Landeskultur und die Landentwicklung 

können in einem Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz verringert oder 

beseitigt werden. 

Die voraussichtlich am Verfahren beteiligten Grundeigentümer wurden nach § 

5 FlurbG über Zweck und Ziele der Waldneuordnung, über die Abgrenzung 

des Verfahrensgebietes und über die zu erwartenden Kosten informiert. Die 

zu beteiligenden Behörden und Organisationen wurden gehört. Sie brachten 

keine Bedenken gegen die Waldneuordnung vor.  



 

Seite 6 von 6 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken hält daher das Verfahren für 

erforderlich und das Interesse der Beteiligten für gegeben. Damit liegen die 

gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung vor (§ 4 FlurbG). 

Das festgestellte Verfahrensgebiet umfasst eine Fläche von 9,4774 ha. 

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses war gemäß § 80 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 VwGO anzuordnen, um die aufschiebende Wirkung etwa ein-

gelegter Rechtsbehelfe aufzuheben. 

 

Ansbach, 22.08.2024 

 

gez. Josef Roßkopf 

Leitender Baudirektor 

 

 

 

 

 


